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Betriebswirtschaft
Bachelor of Arts (B. A.)

Sonderstudiengang Betriebswirtschaft 
für HAK-Absolventen, Bachelor of Arts (B. A.)

Facility Management
Bachelor of Engineering (B. Eng.)

General Management 
Master of Business Administration (MBA) 

Gesundheits- und Sozialmanagement
Bachelor of Arts (B. A.)

Global Business
Master of Business Administration (MBA, UofL) 
Partner: University of Louisville (USA)

Health Care Studies
Bachelor of Science (B. Sc.)

Sonderstudiengang Health Care Studies
für Berufserfahrene, Bachelor of Science (B. Sc.)

Pflegemanagement
Bachelor of Arts (B. A.)

Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Sonderstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
für HTL-Absolventen, Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Sonderstudiengang Technik
für Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher  
Studiengänge, Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Sonderstudiengang Wirtschaft
für Absolventen ingenieurwissenschaftlicher  
Studiengänge, Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Wirtschaftsrecht
Bachelor of Laws (LL. B.)

Sonderstudiengang Business and Law
für Rechtsreferendare, Bachelor of Laws (LL. B.)

Sonderstudiengang Recht
für Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher  
Studiengänge, Bachelor of Laws (LL. B.)

Zertifikatsstudium
Akademische Weiterbildung

Unsere  
Studiengänge  
im Überblick*

* �Die blau markierten Studiengänge können Sie 
an der HFH auch ohne (Fach-)Abitur studieren.



Vorwort

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

auch ohne (Fach-)Abitur ist in Deutschland ein Hochschulstudium möglich. Im Zuge der Qualifizierungs-
initiative der Bundesregierung kommt der Durchlässigkeit im deutschen Bildungssystem eine immer grö-
ßere Bedeutung zu. 

Nicht nur der Fachkräftemangel, auch die Wertschätzung der hohen Qualität von Berufsausbildung sowie 
beruflichen Qualifikationen hat dazu geführt, dass die Öffnung der Hochschulen für Berufstätige ohne  
Abitur bildungspolitisch gefordert und gefördert wird. Bei uns an der HFH ∙ Hamburger Fern-Hochschule 
ist die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung bereits seit Jahren gelebte Praxis.

Das Hamburgische Hochschulgesetz sieht explizit die Möglichkeit vor, ohne (Fach-)Hochschulreife ein Stu-
dium aufzunehmen. In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen Wege auf, wie Sie als beruflicher Praktiker ohne 
Abitur für ein Studium an unserer Hochschule zugelassen werden können.

An der HFH verfügen wir über jahrelange Erfahrung mit dem Thema Studieren ohne Abitur. Bereits seit 
Aufnahme des Studienbetriebes 1998 sind an unserer Hochschule Berufstätige über diesen sogenannten 
dritten Bildungsweg zum Studium zugelassen worden. Viele von ihnen haben inzwischen ihr Hochschul-
studium erfolgreich abgeschlossen. 

Bei Fragen rund ums Studium – mit und ohne Abitur – an der HFH ist unser Team der Studienberatung 
gern für Sie da.

Wir würden uns freuen, Sie an unserer Hochschule begrüßen zu dürfen!

Ihr Professor Dr. Peter François

Professor Dr. rer. pol. 
Peter François,
Präsident der HFH
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Wer gleich nach der Schule beruflich 
durchstartet, denkt nicht ans Studieren. 
Das kommt meist erst später im Berufsle-
ben. In Zeiten lebenslangen Lernens ist der 
„klassische“ Weg – Abitur, Studium, Be-
ruf – nicht mehr die einzige Möglichkeit, 
einen akademischen Abschluss zu erlan-
gen. So bieten berufsbegleitende Studi-
enangebote Aufstiegschancen für begab-
te Fachkräfte auch ohne Abitur.

An der Hamburger Fern-Hochschule gibt 
es diesen alternativen Zugang zum Studi-
um schon seit Aufnahme des Studienbe-
triebes im Jahr 1998. Wir wenden uns mit 
unserem Studienangebot gezielt an leis-
tungs- und aufstiegsorientierte Berufs-
tätige. Inzwischen können wir etwa 20 
Prozent unserer Studierenden die Hoch-
schulzugangsberechtigung aufgrund von 
Fortbildungsprüfungen wie Meister oder 
Fachwirt erteilen. Rund 5 Prozent der Stu-
dierenden gelangen aufgrund ihrer Berufs-
erfahrung über die Eingangsprüfung zum 
Studium an die HFH. 

An der Hamburger Fern-Hochschule kön-
nen Sie ohne Fachhochschulreife, fachge-
bundener oder allgemeiner Hochschulrei-
fe in die folgenden Bachelor-Studiengänge 
immatrikuliert werden: Betriebswirtschaft, 
Facility Management, Gesundheits- und 
Sozialmanagement, Health Care Studies*, 
Pflegemanagement, Wirtschaftsingenieur-
wesen und Wirtschaftsrecht.

Beruflich Qualifizierte mit 
Fortbildungsprüfung

Studieninteressierte mit anerkannter Fort-
bildungsprüfung können nach der Novelle 
des Hamburgischen Hochschulgesetzes von 
2010 ein Studium in einem Studiengang 
ihrer Wahl aufnehmen. Zuvor müssen sie 
an einem Beratungsgespräch an der Hoch-
schule teilnehmen. Näheres erfahren Sie 
im Kapitel „Beratungsgespräch“ auf Sei-
te 8 in dieser Broschüre. 

Berufstätige mit Ausbildung 
und anschließender Berufs- 
erfahrung 

Wenn Sie als Berufstätiger mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung und mehrjähriger 
beruflicher Tätigkeit an der HFH studieren 
wollen, ist dies ebenfalls möglich. In die-
sem Fall kann die Zulassung zum Studium 
gemäß Hamburgischem Hochschulgesetz 
über eine schriftliche Eingangsprüfung 
erfolgen.

Sie wollen gern studieren, haben aber kein (Fach-)Abitur? Mit einer anerkannten Fortbildungsprüfung beziehungswei-
se einer Ausbildung und anschließender Berufserfahrung kein Problem! Bei uns an der Hamburger Fern-Hochschule hat 
sich der alternative Zugangsweg zum Studium bereits seit Jahren bewährt.

Hochschulzugang über den dritten Bildungsweg

Studieren ohne (Fach-)Abitur

* �Health Care Studies ist als dualer Studiengang angelegt. Weitere Zulassungsvo-
raussetzung zum Studium ist ein Ausbildungsvertrag mit einer Berufsfachschule des 
Gesundheitswesens, die mit der HFH kooperiert (Übersicht siehe www.hamburger-
fh.de/studienangebot/hcs/koop). Der Sonderstudiengang Health Care Studies für 
Berufserfahrene richtet sich an staatlich anerkannte Ergotherapeut(inn)en, Gesund-
heits- und (Kinder)Krankenpfleger(innen), Logopäd(inn)en und Physiotherapeut(inn)
en. Sie können ohne (Fach-)Hochschulreife eine Hochschulzugangsberechtigung für 
diesen Sonderstudiengang über die Eingangsprüfung erhalten.

Berufserfahrene mit  

ausländischer Ausbildung

Sie haben Ihre Berufsausbildung in  

einem anderen Land als Deutschland,  

Österreich oder der Schweiz abgelegt und 

möchten gern an der HFH studieren?  

Wenden Sie sich bitte persönlich an 

unsere Studienberatung – wir prüfen  

Ihre Unterlagen gern!

Infoline: +49 (0)40 35094-360

E-Mail: info@hamburger-fh.de
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Zum besseren Verständnis ein paar Beispiele

Der Bankkaufmann braucht – wie gelernte Kaufleute jeglicher Ausrichtung – für 
die Studiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht kein Grundpraktikum 
abzuleisten. Dieses ist durch die Ausbildung bereits erbracht.
Die Immobilienkauffrau benötigt aufgrund ihrer fachlichen Tätigkeit kein 
Grundpraktikum für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und 
Facility Management.
Ein Elektrotechniker bekommt zwar das Grundpraktikum in den Studiengängen 
Wirtschaftsingenieurwesen und Facility Management anerkannt. Will er sich aber 
beruflich neu orientieren und Gesundheits- und Sozialmanagement oder Wirt-
schaftsrecht studieren, so muss er ein Grundpraktikum absolvieren, das fachlich 
dem gewählten Bereich entspricht.

Das Grundpraktikum an  
der HFH

Um für ein Studium an der Hamburger 
Fern-Hochschule zugelassen zu werden, 
sind von allen Bewerbern – mit wie ohne 
Abitur – entsprechende berufspraktische 
Grundkenntnisse nachzuweisen. Dieser 
Nachweis ist bereits durch eine einschlägi-
ge berufliche Ausbildung von mindestens 
zweijähriger Dauer, Fortbildung oder Tä-
tigkeit erbracht. Bewerber mit fachgebun-
dener Hochschulreife, die den praktischen 
Unterricht im Umfang der Fachoberschule 
absolviert haben und deren fachliche Aus-
richtung dem gewählten Studiengang ent-
spricht, haben das Grundpraktikum eben-
falls nachgewiesen. 

Bewerber, die keine berufspraktischen 
Kenntnisse vorweisen können, die dem 
gewählten Studiengang fachlich entspre-
chen, müssen ein Praktikum im Umfang 
von 13 Wochen absolvieren – das Grund-
praktikum.
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Eine anerkannte Fortbildungsprüfung eröff-
net Berufstätigen auch ohne (Fach-)Hoch-
schulreife oder fachgebundene Hochschul-
reife den Weg zum Studium. Die Qualität 
der beruflichen Bildung in Deutschland wird 
geachtet und geschätzt. Das zeigt auch, 
dass nach einem Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz der Länder 2009 dieser al-
ternative Weg zum Studium bundesweit zu 
ermöglichen ist. Derzeit passen die einzel-
nen Bundesländer ihre Gesetze an. 

In Hamburg hingegen ist dieser Weg zum 
Hochschulstudium bereits seit Jahrzehn-
ten möglich und wurde durch die Novelle 
des Hochschulgesetzes 2010 noch weiter 
ausgedehnt. An den einzelnen Hochschu-
len wird diese Möglichkeit zu studieren al-
lerdings meist nur zögerlich angenommen. 
Nicht so an der Hamburger Fern-Hochschu-
le: Hier haben zurzeit knapp 20 Prozent der 
Studierenden aufgrund ihrer Aufstiegsfort-
bildung die Zulassung zum Hochschulstu-
dium erhalten. Und die Statistik zeigt, dass 
auch von unseren erfolgreichen Absolven-
ten rund 20 Prozent als beruflich Qualifi-
zierte einst über diesen Zugangsweg ins 
Studium gelangten. 

Beruflich Qualifizierte mit Fortbildungs-
prüfung können an der HFH zu folgen-
den Studiengängen zugelassen werden:  
Betriebswirtschaft, Facility Management, 
Gesundheits- und Sozialmanagement, 
Health Care Studies, Pflegemanagement, 
Wirtschaftsingenieurwesen und Wirt-
schaftsrecht. Dafür ist ein Beratungsge-
spräch an unserer Hochschule Vorausset-
zung. Die Gebühr für dieses Gespräch 
beträgt zurzeit 80 Euro.

Anmeldung zu Studium und  
Beratungsgespräch

Sie möchten als beruflich Qualifizierter über 
ein Beratungsgespräch zum Studium an der 
HFH zugelassen werden? Mit Ihrem Fern-
studium an der HFH können Sie jeweils zum 
1. Januar (Frühjahrssemester) oder 1. Juli 
(Herbstsemester) beginnen. 

Die Anmeldung und das Immatrikulations-
formular finden Sie im Studienführer des 
von Ihnen gewählten Studienganges. Rei-
chen Sie bitte außerdem folgende Unter-
lagen ein: 
•	 tabellarischer Lebenslauf
•	� beglaubigte Kopie des Zeugnisses über

die bestandene Fortbildungsprüfung 

Wir prüfen Ihre Unterlagen und vereinba-
ren im Anschluss mit Ihnen einen Termin 
für ein Beratungsgespräch.

Ablauf des Beratungs- 
gespräches

Wir laden Sie nach Ihrer Anmeldung zum 
Beratungsgespräch an unseren Hochschul-
standort in Hamburg ein beziehungsweise 
in eines unserer regionalen Studienzent-
ren. Das etwa zwanzigminütige Gespräch 
mit Ihnen führen Mitarbeiter unserer Hoch-
schule. Haben Sie keine Angst, was Sie bei 
dem Termin erwartet! Es ist keine Prüfung, 
die Sie eventuell nicht bestehen könnten, 
sondern lediglich eine Beratung. Unter Be-
rücksichtigung Ihres beruflichen Werdegan-
ges geht es dabei um folgende Themen:
•	� die Beweggründe für die Wahl Ihres Stu-

dienganges,
•	die Inhalte des Studienganges,
•	� mit dem gewählten Studium möglicher-

weise verbundene Probleme und 
•	 Ihre beruflichen Zielvorstellungen. 

Als Konsequenz erhalten Sie die Hoch-
schulzugangsberechtigung. Sofern Ihnen 
das Grundpraktikum angerechnet wurde, 
können Sie gleich im nächsten Semester an-
fangen zu studieren (Näheres zum Grund-
praktikum siehe Seite 7).

Wenn Sie eine anerkannte Fortbildungsprüfung abgelegt haben, lassen wir Sie über ein Beratungsgespräch direkt 
zum Studiengang Ihrer Wahl an der Hamburger Fern-Hochschule zu. Dabei handelt es sich nicht um eine Prüfung, 
sondern um eine Beratung zu den Inhalten des Studienganges und darüber, wie Sie in Ihrer persönlichen Situation 
ein Fernstudium an der HFH meistern können. 

Beratungsgespräch

Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte  
mit Fortbildungsprüfung 

Anerkannte Fortbildungsprüfungen

Unter die Bezeichnung Fortbildungsprüfung fallen beispielsweise Meister-, Fach-
wirt- und Techniker-Abschlüsse sowie Fortbildungsabschlüsse eines Berufes im 
Gesundheitswesen oder im Bereich der sozialpflegerischen und sozialpädagogi-
schen Berufe. Eine Auswahl möglicher Fortbildungsprüfungen finden Sie in den 
jeweiligen Studienführen im Kapitel „Ihr Weg zum Studium“. Für weitere Einzel-
heiten steht Ihnen unsere Studienberatung gern zur Verfügung.
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Hochschulzugang für Berufserfahrene  
mit abgeschlossener Ausbildung  
(ohne anerkannte Fortbildungsprüfung)

Die Eingangsprüfung für ein Studium an 
der Hamburger Fern-Hochschule richtet 
sich ausschließlich an Studieninteressier-
te, die ohne fachgebundene oder (Fach-)
Hochschulreife studieren möchten und kei-
ne anerkannte Fortbildungsprüfung nach-
weisen können. Sofern Sie die Prüfung, 
die aus zwei Teilen besteht, erfolgreich ab-
geschlossen haben, erhalten Sie die Hoch-
schulzugangsberechtigung zu dem von Ih-
nen gewählten Studiengang an der HFH 
und können im nächsten Semester ihr Stu-
dium an unserer Hochschule aufnehmen.

Gemäß Hamburgischem Hochschulgesetz 
können Sie zur Eingangsprüfung an der 
HFH zugelassen werden, wenn Sie eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und 
eine dazu abgeleistete mindestens 
zweijährige berufliche Tätigkeit nach-
weisen. Auch Zeiten der Kindererziehung, 
einer Pflegetätigkeit, Wehr-, Ersatz- oder 
Freiwilligendienste können Ihnen mit bis 
zu einem Jahr auf die Berufstätigkeit an-
gerechnet werden.

Aus dem Studienangebot der HFH können 
Sie über den Weg der Eingangsprüfung 
die Zulassung zu folgenden Studiengän-
gen beantragen: Betriebswirtschaft, Faci-
lity Management, Health Care Studies,  
Gesundheits- und Sozialmanagement, Pfle-
gemanagement, Wirtschaftsingenieurwe-
sen und Wirtschaftsrecht. 

An der HFH besteht die Eingangsprüfung 
aus zwei Teilen: einer Klausur im Fach 
Deutsch sowie einer weiteren im Fach 
Mathematik. Die Kosten betragen zurzeit 
125 Euro für beide Prüfungen zusammen. 
Je nach Studiengang variieren das The-

ma der Deutschprüfung und der Schwie-
rigkeitsgrad der Mathematikprüfung. In 
der Regel schreiben Sie beide Klausuren 
am selben Tag direkt hintereinander. Bei 
Nichtbestehen können Sie jede Prüfung 
einmal wiederholen.

Bewertung der  
Eingangsprüfung

Die Prüfungen in Deutsch und Mathema-
tik werden jeweils einzeln bewertet. Eine 
Klausur gilt als bestanden, wenn sie mit 
mindestens „ausreichend“ bewertet wur-
de. Um den Hochschulzugang für den ge-
wählten Studiengang zu erlangen, müssen 
Sie sowohl in der Deutsch- als auch in der 
Mathematikprüfung ein „ausreichend“ er-
langen.

Die Eingangsprüfung ebnet Berufserfahrenen ohne (Fach-)Hochschulreife den Weg, zu einem Studium an der Hambur-
ger Fern-Hochschule zugelassen zu werden. Ihre Studierfähigkeit stellen Sie in einer Prüfung in den Bereichen Deutsch 
und Mathematik unter Beweis.

Haben Sie eine der Klausuren nicht be-
standen, so können Sie diese im nächsten 
Semester wiederholen. Der von Ihnen an-
gestrebte Studienbeginn verschiebt sich 
also um ein Semester. Ausnahme ist der 
Studiengang Health Care Studies, der nur 
einmal jährlich startet. Hier ermöglichen 
wir Ihnen in der Regel einen kurzfristigeren 
Termin für die Prüfungswiederholung im 
selben Semester.

Eingangsprüfung
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Seminare zur Vorbereitung 
auf die Eingangsprüfung

Mit Anleitung und im Team lernt 
es sich besser? Dann besuchen Sie 
eines der Seminare zur Vorbereitung 
auf die Eingangsprüfung! Diese be-
reiten gezielt auf die Prüfungen in 
Deutsch und / oder Mathematik vor. 
Neben ausgewählten Studienzen-
tren der HFH und der Deutschen An-
gestellten-Akademie bietet auch das 
Bildungswerk ver.di in Niedersachsen 
Vorbereitungskurse an.
Details zu Orten, Terminen und Ko-
sten erfahren Sie auf 
www.hamburger-fh.de/zulassung 
oder bei unserer Studienberatung: 
Tel. +49 (0)40 35094 360

Anmeldung zur  
Eingangsprüfung

Sie möchten ohne (Fach-)Abitur über die 
Eingangsprüfung zum Studium an der 
HFH zugelassen werden? Studienbeginn 
ist jeweils der 1. Januar (Frühjahrsseme-
ster) und der 1. Juli (Herbstsemester). Die 
Termine der Eingangsprüfung finden etwa 
drei Monate vorher statt, in der Regel im 
April und im Oktober. Anmeldeschluss 
hierfür ist der 1. März für das Herbst-
semester und der 1. September für das 
Frühjahrssemester. Für den Studiengang 
Health Care Studies gibt es einen zusätz-
lichen Eingangsprüfungstermin im Juni. 
Näheres erfahren Sie von unserer Studien-
beratung und unter www.hamburger-fh.
de/zulassung.

Reichen Sie bitte neben der von Ihnen un-
terschriebenen Anmeldung für die Ein-
gangsprüfung folgende Unterlagen ein: 

•	�tabellarischer Lebenslauf
•	�Zeugnisse und andere amtlich beglau-

bigte, geeignete Nachweise, die Ihren 
beruflichen Werdegang, berufliche Tä-
tigkeit und berufliche Prüfungen (Lehr-
abschluss) belegen.

•	�Antrag auf Anrechnung von Zeiten der 
Kindererziehung, einer Pflegetätigkeit 
oder eines Wehr-, Ersatz- oder Freiwilli-
gendienstes. Diese können bis zur Dau-
er von einem Jahr mit den entspre-
chenden Nachweisen auf die Zeit der 
Berufstätigkeit angerechnet werden.

Wir prüfen Ihre Unterlagen und laden Sie 
zur Eingangsprüfung an einem unserer re-
gionalen Studienzentren in Ihrer Nähe ein.
Die Studienzentren, in denen Sie die Ein-
gangsprüfung ablegen können, entneh-
men Sie der Karte auf dieser Seite.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle unsere 
Studienzentren jeden Studiengang anbie-
ten. Nähere Informationen, wo der von 
Ihnen gewünschte Studiengang angebo-
ten wird, entnehmen Sie bitte dem studi-
engangsspezifischen Studienführer.

Hamburg

Bremen

Herford

Hannover

Berlin

Essen

Düsseldorf Leipzig

Dresden
Jena

Würzburg
Wiesbaden

Nürnberg
Bad 
Mergentheim

Stuttgart

München Linz
Hollabrunn

Klagenfurt

Schwerin

Delmenhorst

Bielefeld
Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück

Bonn Siegen

Kassel

Mannheim

Freiburg

Potsdam
AscherslebenMünster

Kaiserslautern

Saarbrücken

Graz
Innsbruck

Bad Wildungen

  �Studienzentren der HFH
  �Studienzentren mit 
Eingangsprüfung
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Details zur Eingangsprüfung Mathematik

Eingangsprüfung Mathematik
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Hilfsmittel: Taschenrechner

In der Prüfung im Fach Mathematik stellen 
Sie Ihre Fähigkeit zu Abstraktion und lo-
gischem Denken unter Beweis. Außerdem 
werden gegebenenfalls die für den ge-
wählten Studiengang erforderlichen ma-
thematischen Grundkenntnisse abgefragt. 
Demnach variiert je nach Studiengang, für 
den Sie sich bewerben, der Schwierigkeits-

Buchtipp Mathematik 

Einführung in die Grundelemente  
der Mathematik – mit Aufgaben  
und Lösungen. 
Beziehbar über b+r bookstore, 
Frankenstraße 27, 20097 Hamburg 
(Bestellformular innenliegend). 
Preis: 12,60 Euro

Algebraische Grundlagen
•	�Grundrechenarten
•	�Klammerrechnung
•	�Binomische Formeln
•	�Faktorzerlegung 

(Ausklammern eines gemeinsamen 
Faktors bzw. Zerlegung nach den 
binomischen Formeln)

Prozentrechnung und  
Proportionalitäten
•	�Grundbegriffe und Gleichungen 

der Prozentrechnung
•	�direkte und umgekehrte (indirekte) 

Proportionalität

Bruchrechnung
•	�Kürzen, Erweitern, Rechnen mit 

Brüchen

Gleichungen
•	�Lineare Gleichungen
•	�Lineare Gleichungssysteme mit 

zwei Unbekannten

Hinweise zur Vorbereitung auf die schriftliche  
Eingangsprüfung im Fach Mathematik

Potenzrechnung
•	�Potenzbegriff, Anwendung der 

Potenzgesetze
•	�Potenzen mit gebrochenen 

Exponenten

Wurzelrechnung
•	�Wurzelbegriff, Anwendung der 

Wurzelgesetze

Gleichungen
•	�Spezielle Gleichungen 

(quadratische Gleichungen,  
Bruch- und Wurzelgleichungen)

Logarithmen
•	�Logarithmus, Anwendung der 

Logarithmengesetze

für alle Studiengänge + zusätzlich für 

Betriebswirtschaft
Wirtschaftsingenieurwesen  
Facility Management

+ zusätzlich für

Wirtschaftsingenieurwesen  
Facility Management

Nicht prüfungsrelevant für die Eingangs-
prüfung im Bereich Mathematik aus dem 
Material „Einführung in die Grundele-
mente der Mathematik“ vom b+r book-
store sind: 
•	�für den Studiengang Betriebswirtschaft: 

Kapitel 10 (Logarithmen) und Kapitel 
16 bis 19 (quadratische Gleichungen, 
Bruch- und Wurzelgleichungen und 
Funktionenlehre)

•	�für die Studiengänge Facility Manage-
ment und Wirtschaftsingenieurwesen: 
Kapitel 19 (Funktionenlehre)

•	�für die Studiengänge Gesundheits- und 
Sozialmanagement, Health Care Studies, 
Pflegemanagement und Wirtschafts-
recht: Kapitel 9 bis 11 (Potenzrech-
nung, Logarithmen, Wurzelrechnung) 
sowie Kapitel 16 bis 19 (quadratische 
Gleichungen, Bruch- und Wurzelglei-
chungen und Funktionenlehre).

grad der Mathematikklausur. In den tech-
nischen Studiengängen sind die Anforde-
rungen natürlich höher als in den anderen 
Studiengängen. Wir empfehlen Ihnen, 
sich intensiv auf die Prüfung vorzuberei-
ten. Nutzen Sie gegebenenfalls auch einen 
Vorbereitungskurs (siehe Seite 10).
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Mit der Klausur im Fach Deutsch sollen Sie 
zeigen, dass Sie über die erforderliche 
deutsche Sprachkompetenz, fachliche 
Grundlagenkenntnisse und die Fähigkeit 
zur schlüssigen Argumentation verfügen. 
Dafür verfassen Sie eine Erörterung zu ei-
nem vorgegebenen Thema, wie Sie es viel-
leicht aus Ihrer Schulzeit kennen.

Je nach Studiengang, für den Sie sich be-
werben, stammt das Thema der Problem-
erörterung aus einem anderen Bereich:
•	�Wirtschaft und Gesellschaft (Betriebs-

wirtschaft)
•	�Wirtschaft und Technik (Wirtschaftsin-

genieurwesen und Facility Management)
•	�Wirtschaft und Recht (Wirtschaftsrecht)
•	�Gesundheit und Soziales (Gesundheits- 

und Sozialmanagement)
•	�Pflege und Gesundheit (Pflegemanage-

ment und Health Care Studies) 

Bei der Prüfung werden Ihnen mehrere 
Themen zur Auswahl gestellt. Sie können 
das Thema wählen, in dem Sie sich am  
besten auskennen.

Die Bewertung Ihrer Arbeit erfolgt nach 
folgenden Kriterien:
•	�Inhalt ca. 40 Prozent
	� Themenbezug, Aufbau, Gedankenreich-

tum, -führung, Urteil über Sachverhalte, 
begründete Aussagen, Beispiele, Argu-
mentation, Ergebnisse

•	�Ausdruck ca. 30 Prozent
	� Wortschatz, Wortwahl, Satzkonstrukti-

onen, Stil
•	�Orthografie ca. 30 Prozent
	� Rechtschreibung, Satzzeichen, Grammatik

Bitte bereiten Sie sich auf die Deutschklau-
sur angemessen vor. Oft tritt sie bei den 
zumeist umfangreicheren Vorbereitungen 
auf die Mathematikprüfung in den Hinter-
grund. Auch wenn das Verfassen von Pro-
blemerörterungen in der Regel in der 
Schule behandelt wurde, so haben viele 
die Prinzipien nach Jahren der Berufstätig-
keit nicht mehr so präsent wie gedacht. 
Daher machen Sie sich fit im Umgang da-
mit! Wir haben im Folgenden die groben 
Richtlinien für Sie zusammengefasst.

Die Problemerörterung

In einer Problemerörterung wird für das 
untersuchte Problem eine Lösung angebo-
ten bzw. wird nach Abschluss der Diskussi-
on von Pro und Kontra eine Beurteilung 
abgegeben. Dabei soll durch schlüssige 
Argumentation eine Entscheidung herbei-
geführt werden.

Die Erörterung ist eine objektive und argu-
mentative Darstellungsform. Sie folgt den 
Regeln der sachlichen Darstellung eines 
Sachverhalts oder Problems. Die Inhalte 
entwickeln Sie aus einer objektiven, sach-
bezogenen Sicht heraus. Dem widerspricht 
nicht, dass Sie am Ende einer Erörterung 
auch Ihre eigene Meinung äußern können 
– allerdings muss sie aus den Argumenten 
entwickelt werden.

Der Textaufbau folgt sachlich-logischen 
Überlegungen. Verwenden Sie bei der 
Darstellung klar gefügte Sätze und ein-
fache Satzverbindungen sowie eine sach-
liche, nüchterne, aber gleichwohl genaue 
und anschauliche Sprache. 

Da die Erörterung zugleich eine argumen-
tative Darstellungsform ist, folgt ein Über-
blick über das grundlegende Verfahren der 
Argumentation. Argumentieren bedeutet, 
Behauptungen zu begründen oder auch 
widerzuspiegeln. Bei einer Argumentation 
spielen deshalb sowohl Behauptungen 
(Thesen) als auch Begründungen (Argu-
mente) eine entscheidende Rolle. Zu den 
Argumenten treten Beweise und Beispiele 
hinzu, die die Argumentation unterstützen 
oder abgrenzen.

Behauptungen bestehen aus Feststel-
lungen oder Forderungen, die den An-
spruch erheben, wahr zu sein. Oft ist es 
notwendig, die jeweiligen Thesen kurz zu 
erläutern und in einen größeren sachlichen 
Zusammenhang einzuordnen.

Zu jeder Behauptung gibt es eine Folge 
von Begründungen, die Argumente. Sie 
bringen Tatsachen und Sachverhalte zur 
Sprache, die geeignet sind, die Richtigkeit 
der in der These formulierten Behauptung 
zu belegen oder zu beweisen. Der sach-
logische Zusammenhang zwischen These 
und Argumenten ist für die Überzeu-
gungskraft der Argumentation von aus-
schlaggebender Bedeutung.

Beweise und Beispiele, die die Argumente 
stützen und verdeutlichen, können u. a. ei-
gene Beobachtungen sein, selbst erlebte 
Ereignisse, Urteile von Fachleuten oder Er-
gebnisse von wissenschaftlichen Untersu-
chungen.

Die Argumentation besteht somit aus 
mehreren, logisch aufeinander bezogenen 
Elementen. Hier ein Beispiel:
Hektik am Arbeitsplatz ist eine negative Er-
scheinung (Behauptung oder These), weil 
die Gesundheit des Arbeitnehmers hier-
durch gefährdet wird (Argument). Denn 
oft werden die Sicherheitsvorschriften 
am Arbeitsplatz aus Zeitdruck bewusst 
nicht beachtet (Beweis). So werden etwa 
Schutzkleidung oder Schutzbrillen nicht 
angelegt oder Leitern werden nicht abge-
sichert (Beispiele).

Gliederung einer Erörterung

Wie auch jede wissenschaftliche Arbeit, 
besteht eine Problemerörterung aus Einlei-
tung, Hauptteil und Schluss. Beim Aufbau 
des Hauptteils gibt es bei der Erörterung 
verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante 
ist es, zuerst alle Argumente der einen Sei-
te aufzuführen und dann alle Argumente 
der Gegenseite. Dies ist das sogenannte 
antithetische Gliederungsschema, das am 
häufigsten verwendet wird. Alternativ 
können sich Pro und Kontra abwechseln. 
Es folgt auf das erste Argument direkt ein 
Gegenargument usw.

Eingangsprüfung Deutsch
Prüfungsdauer: 180 Minuten
Hilfsmittel: Duden

Buchtipp Deutsch

Christine Friepes und Annett Richter: 
Manz neues Aufsatzbuch

Manz Verlag,  
ISBN 978-3-7863-1052-5 
Preis: 14,95 Euro

Details zur Eingangsprüfung Deutsch
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Eingangsprüfung

Hier ein Beispiel, wie die Eingangsprüfung im Fach Deutsch gelöst werden kann:



Beglaubigung von  
Dokumenten

In Deutschland kann die amtliche  
Beglaubigung einer Kopie durch fol-
gende Behörden vorgenommen wer-
den: Kommunal-, z. B. Stadt- oder 
Kreisverwaltung, Polizei, Gerichte 
und Notare. Im Ausland sind die  
diplomatischen Vertretungen der  
Bundesrepublik dazu berechtigt. 
Amtliche Beglaubigungen dürfen 
nicht von Wohlfahrtsverbänden, 
Pfarrämtern, Krankenkassen, AStA, 
Banken und Sparkassen etc. vorge-
nommen werden. Schulen und staat-
liche Studienkollegs oder Hochschu-
len hingegen dürfen nur die von 
ihnen selbst ausgestellten Zeugnis-
se beglaubigen.
Alternativ kann durch ein regiona-
les Studienzentrum der Hamburger 
Fern-Hochschule die persönliche Vor-
lage des Originals schriftlich bestä-
tigt werden. Die dabei erstellten Ko-
pien dienen nur zur internen Vorlage 
bei der HFH.
Weitere Informationen unter 
www.hamburger-fh.de/zulassung
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Sie möchten ohne (Fach-)Abitur oder fachgebundene Hochschulreife an der HFH  
studieren? Wir freuen uns auf Sie! Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen die Details, die wir in dieser Checkliste aufgeführt haben. Aus 
hochschulrechtlichen Gründen kann eine Immatrikulation bzw. die Zulassung zur Ein-
gangsprüfung nur auf Basis vollständiger Bewerbungsunterlagen erfolgen. 

Wenn Sie über eine anerkannte Fortbildungsprüfung verfügen, senden Sie uns bitte 
die Bewerbungsunterlagen zu, die in dem Studienführer des Studienganges Ihrer Wahl 
aufgelistet sind. Sie erhalten dann von uns einen Termin für das Beratungsgespräch.

Für die Anmeldung zur Eingangsprüfung reichen Sie bitte  
folgende Unterlagen ein:

	� vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Anmeldeformular für die Eingangs-
prüfung 

	 beglaubigte Kopie des Ausbildungszeugnisses 

	 Nachweis einer mindestens zweijährigen beruflichen Tätigkeit

	� tabellarischer Lebenslauf

	� ggf. ein Antrag auf Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung, Pflegetätigkeit 
oder eines Wehr-, Ersatz- oder Freiwilligendienstes auf die berufliche Tätigkeit 
mit entsprechenden Nachweisen

Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Ländern als Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz, die keine reguläre Hochschulzugangsberechtigung haben, aber eine ab-
geschlossene Ausbildung und anschließende Berufserfahrung vorweisen können, wen-
den sich bitte persönlich an unsere Studienberatung – wir prüfen Ihre Unterlagen gern!

Infoline: +49 (0)40 35094 360, E-Mail: info@hamburger-fh.de

Checkliste für die Anmeldung



Die Studienorte der HFH · Hamburger Fern-Hochschule

  �Studienzentren der HFH
  �Studienzentren mit 
Eingangsprüfung

Hamburg

Bremen

Herford

Hannover

Berlin

Essen

Düsseldorf Leipzig

Dresden
Jena

Würzburg
Wiesbaden

Nürnberg
Bad 
Mergentheim

Stuttgart

München Linz
Hollabrunn

Klagenfurt

Schwerin

Delmenhorst

Bielefeld
Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück

Bonn Siegen

Kassel

Mannheim

Freiburg

Potsdam
AscherslebenMünster

Kaiserslautern

Saarbrücken

Graz
Innsbruck

Bad Wildungen
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Prüfungsort
 Dresden  Linz (A)  Stuttgart

 Essen  München  Wiesbaden

 Hamburg  Nürnberg  Würzburg

 Hannover  Potsdam

Bitte in Blockschrift ausfüllen.

Angaben zur Person        Frau   Herr

Vorname

Name (Eintragung laut Personalausweis bzw. Pass)

Geburtsname (falls abweichend)

Straße/Hausnummer

PLZ  Wohnort

Staatsangehörigkeit (internationales Kfz-Kennzeichen)

Geburtsdatum Geburtsort

Telefon privat

Telefon dienstlich

E-Mail

1 9

Unterschrift

Ort und Datum

Einzureichende Unterlagen

•  Tabellarischer Lebenslauf

•  Zeugnisse und andere amtlich beglaubigte, geeignete Nachweise, die 
Ihren berufl ichen Werdegang, berufl iche Tätigkeit und berufl iche Prü-
fungen (Lehrabschluss) belegen.

•  ggf. Antrag auf Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung und/oder 
Pfl egetätigkeit (Zeiten der Kindererziehung, einer Pfl egetätigkeit oder 
eines Wehr-, Ersatz- oder Freiwilligendienstes können bis zur Dauer von 
einem Jahr auf die Zeit der Berufstätigkeit angerechnet werden).Studienbeginn nach der Eingangsprüfung

Das Studium möchte ich beginnen mit dem

Herbstsemester 2012, Beginn: 01.07.2012 

Frühjahrssemester 2013, Beginn: 01.01.2013

 Nur Health Care Studies-Studiengang:

Herbstsemester 2012, Beginn: 01.09.2012

Die Prüfungstermine entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.hamburger-fh.de

Hiermit melde ich mich zur Eingangsprüfung für den unten 
angekreuzten Studiengang an. 

Eingangsprüfung
Gültig für Anmeldungen bis einschließlich August 2012 

Anmeldeformular

Anmeldung
Es gelten die Festlegungen auf diesem Vertragsformular. Die Informations-
broschüre „Studieren ohne (Fach-)Abitur“ habe ich zur Kenntnis genom-
men. Der Vertrag wird wirksam mit Übersendung der Einladung zur Ein-
gangsprüfung durch die Hochschule.

Sie erhalten mit der Einladung zur Prüfung eine Zahlungsaufforderung in 
Höhe von € 125,–. Der Rechnungsbetrag ist auch dann fällig, wenn Sie sich 
nicht mindestens zwei Tage vor der schriftlichen Prüfung im Studierendense-
kretariat der HFH schriftlich abgemeldet haben.

Ich erkläre, dass ich bisher an keiner anderen Hochschule eine Prüfung end-
gültig nicht bestanden habe.

Studiengang
 Betriebswirtschaft

 Facility Management

 Gesundheits- und Sozialmanagement

 Health Care Studies

 Pflegemanagement

 Wirtschaftsingenieurwesen

 Wirtschaftsrecht




